
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Ausfüllhinweise zum Antrag auf Durchführung von Großraum-  und / oder 
Schwertransporten für Antragsteller 

 

1. Antragsteller 
Angabe von Namen bzw. Unternehmensnamen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
 
Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde 
Angabe von Namen und Adresse der örtlich zuständigen Erlaubnis- und 
Genehmigungsbehörde 
 
Verantwortlicher Disponent 
Angabe von Namen und Telefonnummer des Transportverantwortlichen 
 
Zur Verfügung von 
Nur dann auszufüllen, wenn der Antrag in Vertretung eines Transportunternehmens gestellt 
wird (Antragsteller selbst ist nicht das Transportunternehmen). Der Name, die Adresse sowie 
die E-Mail-Adresse des Transportunternehmens sind anzugeben.  
Eine Haftungserklärung des transportdurchführenden Unternehmens ist im Falle „Zur 
Verfügung von“ dem Antrag beizufügen.  
 

2. Erlaubnis / Ausnahmegenehmigung 
Gleichzeitige Beantragung von Erlaubnis und Ausnahmegenehmigung (beides in einem 
Antrag) möglich 
 
Eine Erlaubnis nach §29 Abs. 3 StVO wird für Kraftfahrzeuge, Anhänger oder 
Fahrzeugkombination benötigt, die von den zulässigen Fahrzeugeigenschaften der StVZO 
(§32 und §34 StVZO) durch ihre Bauart abweichen. Bei Anträgen nach §29 Abs. 3 StVO sind 
die Ausnahmegenehmigungen nach §70 StVZO beizufügen. 
 
Die Ausnahmegenehmigung nach §46 Abs.1 Nr.2 ist anzukreuzen, wenn die bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen 60 km/h bei Benutzung von 
Autobahnen oder Kraftfahrstraßen unterschreitet. 
 
Die Ausnahmegenehmigung nach §46 Abs.1 Nr.5 ist anzukreuzen, wenn die Abmessungen 
(Gesamtlänge, -höhe, -breite) des Transportes ladungsbedingt überschritten sind und das 
Fahrzeug keine Ausnahmegenehmigung nach §70 StVZO erfordert. 
 

3. Zeitraum  
Bei Einzel- und Kurzzeitanträgen sind der Zeitraum sowie die Anzahl der durchzuführenden 
Fahrten anzugeben. Ein Einzelantrag umfasst eine Fahrt in einem Zeitraum von maximal 3 
Monaten auf einem Fahrtweg. Ein Kurzzeitantrag umfasst mehrere Fahrten in einem Zeitraum 
von maximal 3 Monaten auf einem Fahrtweg. 
Beispiel für Angabe von 3 Monaten: 13.09.2022 bis 12.12.2022 
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Bei Daueranträgen ist nur der Zeitraum anzugeben. Der zulässige Zeitraum für Daueranträge 
beträgt max. 3 Jahre. 
Die Zahl der Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen ist anzugeben und entspricht der maximalen 
Anzahl der Fahrzeugkombinationen, die gleichzeitig am Straßenverkehr teilnehmen können. 
Beispiel: Bei 5 Zugmaschinen und 2 Anhängern können maximal 2 Fahrzeugkombinationen 
gleichzeitig am Straßenverkehr teilnehmen. 
 

4. Ladung 
Die Art und Bezeichnung der Ladung sowie die tatsächlichen Maße und Massen der Ladung 
sind bei Lastfahrt anzugeben. 
Bei Ladung aus mehreren Teilen ist ein Gutachten eines Sachverständigen beizufügen, indem 
dargelegt wird, warum die Teile nicht als Einzelstücke befördert werden können. Bei 
asymmetrischen Ladungen ist eine Ladungsskizze beizufügen. 
 

5. Kraftfahrzeuge und Anhänger 
Kraftfahrzeug- und Anhängerarten, deren Fahrzeugidentifikationsnummern (FIN), Kennzeichen 
und die jeweilige bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit sind anzugeben.  
Über ein Dropdown-Menü kann das Zutreffende ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen: 
 

 
 

Falls keine zutreffende Auswahl vorhanden ist, ist die Option „Sonstiges“ zu wählen und die 
entsprechende Fahrzeug-/Anhängerart manuell einzutragen. 
 
Die 17-stellige FIN ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) unter Punkt E 
zu finden. Unter Punkt T ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit in km/h hinterlegt. 
 

 
 
Hinweis: Liegt eine Ausnahmegenehmigung §70 StVZO vor, so sind die Daten auch darin zu 
finden. (Darstellung abhängig von der ausstellenden Behörde) 
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Bei Anträgen nach §29 Abs. 3 StVO können entweder maximal bis zu 5 baugleiche 
Einzelfahrzeuge oder maximal bis zu 5 baugleiche Zugmaschinen und 10 baugleiche 
Anhänger oder maximal bis zu 10 baugleiche Zugmaschinen und 5 baugleiche Anhänger 
angegeben werden. Als baugleich gelten Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen, deren Maße 
(Länge, Breite, Höhe), Sichtfeld, Gesamtmasse, Achslasten, Achsabstände und 
Kurvenlaufverhalten übereinstimmen. 
 
Bei Anträgen nach §46 Abs. 1 Nr. 5 ist die Anzahl der Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen 
unbegrenzt. Es sind alle Kennzeichen und Fahrzeugidentifikationsnummern anzugeben. Bei 
einer Anzahl von mehr als 10 Fahrzeuge/Fahrzeugkombinationen können diese aufgrund des 
Platzmangels im Antragsformular als separates Dokument als Anhang beigefügt werden.  
 
 

6. Maße und Masse 
Für eine erlaubnispflichtige Leerfahrt sind die Maße des Einzelfahrzeugs/der 
Fahrzeugkombination sowie die Masse des Fahrzeugs und des Anhängers ohne Ladung 
einzutragen. Ist die Leerfahrt nicht erlaubnispflichtig, sind nur die Masse des Fahrzeugs sowie 
des Anhängers ohne Ladung anzugeben. 
Hinweis: Eine Leerfahrt ist dann erlaubnispflichtig, wenn das Fahrzeug/die 
Fahrzeugkombination unbeladen von der Bauart abweicht und in der Leerfahrt mit 
abweichender Bauart am Straßenverkehr teilnehmen wird. In manchen Fällen ist die Erlaubnis 
nach §29 Abs. 3 StVO für die Leerfahrt bereits in der Ausnahmegenehmigung gem. §70 StVZO 
enthalten. 
Beispiel: Eine unbeladene Fahrzeugkombination aus Sattelzugmaschine und Sattelanhänger 
ist 20m lang. Nach der StVZO darf diese Fahrzeugkombination maximal 16,50m lang sein und 
die Leerfahrt mit dieser Fahrzeugkombination ist somit erlaubnispflichtig.  
 
Für die Lastfahrt sind die tatsächlichen (nicht die technisch zulässigen) Gesamtmaße (Länge, 
Höhe, Breite) und -masse des Einzelfahrzeugs/der Fahrzeugkombination mit Ladung 
einzutragen. 
Die Werte der hinausragenden Ladung müssen in den Angaben zur Lastfahrt enthalten sein. 
Bei Überhang nach hinten ist zusätzlich der Abstand von der letzten Achse bis zum 
Ladungsende anzugeben.  
 

7. /8.  Achskonfiguration 
Die Angaben zum Achsbild sind entbehrlich, wenn die zulässige Gesamtmasse, die zulässigen 
Achslasten und die zulässigen Achsabstände nach §34 StVZO nicht überschritten sind. 
Werden diese überschritten, ist das Achsbild anzugeben. Dies gilt sowohl für die Lastfahrt als 
auch für die Leerfahrt, wenn der Fahrtweg der Leerfahrt von dem der Lastfahrt abweicht. Es 
sind die tatsächlichen (nicht die zulässigen) Achslasten anzugeben. Die Summe der 
Achslasten einer Lastfahrt muss mit der tatsächlichen Gesamtmasse der Lastfahrt unter „Maße 
und Masse“ übereinstimmen. 
Auf das Achsbild kann verzichtet werden, wenn nur eine Ausnahmegenehmigung nach §46 
Abs.1 Nr.2 und/oder Nr.5 StVO beantragt wird.  
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind nur unter Lastfahrt einzutragen. 
 

9. Fahrtweg /Geltungsbereich 
Ein Fahrtweg kann aus maximal 3 Fahrwegteilen bestehen. Mögliche Kombinationen für einen 
Fahrtweg sind Last; Leer; Last-Last; Leer-Leer; Leer-Last; Last-Leer und Leer-Last-Leer.  
Die Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) des Start- und Zielorts ist je Fahrtwegteil 
anzugeben. Bei Grenzübergängen ist der entsprechende Grenzübergang aus der Liste auf 
Seiten 5-8 zu entnehmen.  
Der Fahrtweg und Fahrtwegteil sind zu nummerieren und nach Leer- und Lastfahrt zu 
bezeichnen.  
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Der Streckenverlauf ist mit amtlichen Straßenkennzeichnungen chronologisch und 
nachvollziehbar anzugeben. Folgende Abkürzungen sollen dabei verwendet werden: 

 GÜG = Grenzübergang 
 LG = Landesgrenze 
 OD = Ortsdurchfahrt 
 AD = Autobahndreieck 
 AS = Anschlussstelle 
 A = Autobahn 
 B = Bundesstraße 
 L = Landesstraße 
 K = Kreisstraße 
 S = Staatsstraße (Bezeichnung von Landesstraßen in Bayern und Sachsen) 

 
Beispiel:  
Fahrtweg 1  
 Fahrtwegteil 1.1 - Leerfahrt: 
  Start: Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden 
  Wilhelmstraße - Bierstadter Straße - K650 Frankfurter Straße - L3037 - B54 Berliner 
  Straße - B455 - AS Wiesbaden-Erbenheim - A66 - Wiesbadener Kreuz - A3 -  
  Offenbacher Kreuz - A661 - AS Frankfurt am Main-Ost - B8 - K870 Am Riederbruch 
  - K870 Am Erlenbruch - K870 Borsigallee - Gwinnerstraße 
  Ziel: Gwinnerstraße 17, 60388 Frankfurt am Main 
 Fahrtwegteil 1.2 - Lastfahrt: 
  Start: Gwinnerstraße 17, 60388 Frankfurt am Main 
  Gwinnerstraße - K870 Borsigallee - AS Frankfurt am Main-Bergen-Enkheim - A66 - 
  Hanauer Kreuz - A45 - Seligenstädter Dreieck - A3 - AK Nürnberg - A9 - AS  
  Ingolstadt-Nord - Römerstraße - B16A - St2229 Schillerstraße - St2229 Nürnberger 
  Straße - Theodor-Heuss-Straße - Hindenburgstraße - Ringlerstraße 
  Ziel: Ringlerstraße 17, 85057 Ingolstadt 
 Fahrtwegteil 1.3 - Leerfahrt: 
  Start: Ringlerstraße 17, 85057 Ingolstadt 
  Ringlerstraße - Hindenburgstraße - Theodor-Heuss-Straße - Römerstraße - B16A - 
  AS Ingolstadt-Nord - A9 - AK Nürnberg - A3 - Wiesbadener Kreuz - A66 Rhein- 
  Main-Schnellweg - AS Wiesbaden-Erbenheim - B455 - B54 - Frankfurter Straße - 
  L3037 - L3037 Rheinstraße - Wilhelmstraße 
  Ziel: Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden 
 

10. Antragsrelevante Mitteilungen 
Informationen, die relevant für den Antrag sind, können der zuständigen Behörde hier mitgeteilt 
werden. Beispielsweise Referenz-Antragsident eines anderen Antrags, Streckenprotokoll 
oder/und Hinweis auf Verwaltungshelfer gehören dazu. 
 

11. Bescheinigungen 
Die Bescheinigungen, welche nachweisen, dass eine Schienenbeförderung oder eine 
Beförderung auf dem Wasserweg nicht möglich oder unzumutbar ist, sind diesem Antrag 
beizufügen. Ansonsten ist eine Begründung/Erläuterung unter „nein“ anzugeben. 
  
Handelt der Antragsteller im Auftrag eines Anderen, ist eine Vollmacht diesem Antrag 
beizufügen. 
 

12. Erklärungen 
Diese Erklärungen sind für jeden Großraum- und Schwertransport abzugeben.  
Der Antrag ist zu unterschreiben und ggf. mit Firmenstempel zu versehen.  
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Liste der Grenzübergänge 
 

Belgien 

 
Dänemark 

 
Frankreich 
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Luxemburg 

 
Niederlande 
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Polen 

 
Schweiz 
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Tschechien 

 
Österreich 

 

 
 


